
Prüfungsordnung 
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Master of Public Administration (MPA) 
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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

Diese Prüfungsordnung gilt für den Abschluss des Studiums in dem Masterstudiengang Master 
of Public Administration (MA) an der Fachhochschule Bielefeld, den die Westfälische Verwal-
tungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V. (nachstehend als VWA MS bezeichnet) entspre-
chend dem Kooperationsvertrag mit der Fachhochschule Bielefeld vom 14.10.2008 vorbereitet 
hat. Sie regelt die Prüfungen in diesem Studiengang. Sie regelt auch Inhalt und Aufbau des 
Studiums unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwicklungen und 
Anforderungen der beruflichen Praxis und enthält die inhaltliche Beschreibung der Prüfungsge-
biete.  
 

§ 2  
Ziel des Studiums, Kooperation, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad 

(1) Die Masterprüfung bildet aufbauend auf einem Diplom- oder Bachelor-Studiengang einer 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung oder eines anderen verwaltungsnahen Diplom- 
oder Bachelor-Studiengangs einer Fachhochschule oder Universität oder eines vergleich-
baren Abschlusses in einem Studiengang mit einem deutlich verwaltungsnahen Schwer-
punkt einen weiterführenden berufsqualifizierenden Abschluss. 

(2) Das Masterstudium gewährleistet auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Methoden und unter Beachtung der allgemeinen gesetzlichen Studienziele (§ 58 HG) eine 
weiterführende Berufsqualifizierung. Der Studiengang vermittelt daher den Absolventen 
Kompetenzen, die ihnen die Aufnahme einer qualifikationsadäquaten beruflichen Tätigkeit 
nach dem Studium ermöglichen. 

(3) Dieser Studiengang wird in Kooperation mit der Westfälischen Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie Münster e.V. (VWA MS) durchgeführt (§ 66 Abs. 5 HG). 

(4) Im Rahmen des Studiengangs sind unter Beachtung der Maßgaben des Absatzes 2 folgen-
de Qualifikationen zu gewährleisten: 
1. Vertiefung der Fachkenntnisse in den für die öffentliche Verwaltung relevanten Rechts-

bereichen und ausgewählten Bereichen der Betriebswirtschaft; 
2. Erweiterung der Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden und ihrer Anwendung in der 

verwaltungsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis (Methodenkom-
petenz) und die Fähigkeit, wissenschaftliche Methoden ohne Anleitung in der verwal-
tungsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis anzuwenden; 

3. Fortentwicklung der Führungskompetenz einschließlich der Fähigkeit zu eigenverant-
wortlichem Handeln in gleichberechtigter Kooperation mit fachfremden Entscheidungs-
ebenen und der Fähigkeit zur Teamarbeit, zur Moderation und zur Leitung von Arbeits-
gruppen 

4. Vertiefung der Fähigkeit, Ideen, Konzepte, Projekte oder Produkte in mündlicher, 
schriftlicher und digitaler Form zu präsentieren. 

(5) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Grad „Master of Arts 
(MA)“ verliehen. 

 
§ 3 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Voraussetzung für das Studium ist ein mit mindestens befriedigendem Erfolg abgeschlos-

senes Diplom- oder akkreditiertes Bachelorstudium an einer deutschen Universität oder 
Fachhochschule in einem verwaltungswissenschaftlichen Studiengang oder einem Studi-
engang mit einem deutlichen verwaltungswissenschaftlichen Schwerpunkt. 

(2) Weitere Voraussetzung ist der Nachweis über eine mindestens einjährige Berufstätigkeit in 
der öffentlichen Verwaltung oder einer Non-Profit-Organisation (ohne Ausbildungszeiten) 
nach Abschluss des ersten Studiums. 

(3) Ausländische Studienabschlüsse oder Abschlüsse nicht akkreditierter Studiengänge wer-
den anerkannt, wenn Sie gleichwertig sind. Darüber entscheidet die Auswahlkommission 
unter Beachtung der von der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen. 
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(4) Nach Feststellung des Vorliegens der Zulassungsvoraussetzungen wird geprüft, ob die 
Zahl der Bewerbungen, die den Zulassungsvoraussetzungen gemäß Ziffern 1, 2 und 3 
entsprechen, die Menge der verfügbaren Plätze übersteigt. Ist dies nicht der Fall, werden 
alle Bewerberinnen und Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, zugelassen. 

(5) Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Menge der verfügbaren Plätze, erfolgt eine Rei-
hung der die Zulassungsvoraussetzungen erfüllenden Bewerberinnen und Bewerber ent-
sprechend der Abschlussnote des Studiums gemäß Ziffer 1. Die Zulassung erfolgt auf der 
Basis der Reihung. Führen die Noten der Reihung zu Ranggleichheit, darf durch Los ent-
schieden werden, es sei denn, besondere Lebenslagen sprechen für eine vorzugsweise Be-
rücksichtigung der Bewerberin oder des Bewerbers. 

 
§ 4 

Regelstudienzeit, Studienumfang 
(1)   Der Studiengang ist modular aufgebaut. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab. Der 

für ein Modul aufzuwendende Arbeitsaufwand wird durch Leistungspunkte (Credit Points) 
beschrieben. Credits umfassen sowohl die Lehrveranstaltungen als auch Zeiten für die 
Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, die Prüfungsvorbereitungen einschließlich der 
Abschluss- und Studienarbeiten. Nach bestandener Prüfung werden die entsprechenden 
Leistungspunkte gutgeschrieben und getrennt von den erzielten Prüfungsnoten ausgewie-
sen. Entsprechend dem European Credit Transfer System (ECTS–Europäisches System zur 
Anrechnung von Studienleistungen) werden pro Semester eine unterschiedliche Anzahl an 
Credits vergeben und den Modulen zugeordnet. Die Module sowie die entsprechenden 
Credits sind in der Anlage 1 verbindlich geregelt; dieses gilt auch für die Reihenfolge der 
abzuleistenden Module, soweit dies notwendig oder zweckmäßig ist. Der Inhalt der Module 
und ihre zulässigen Prüfungsformen ergeben sich aus den in Anlage 2 enthaltenen Modul-
beschreibungen. 

(2)   Der Leistungsumfang beträgt in diesem fünfsemestrigen Studiengang 120 Credits. 
 

§ 5 
Umfang und Gliederung der Prüfungen 

(1)   Das Studium wird mit der Masterprüfung abgeschlossen. Die Masterprüfung gliedert sich 
in studienbegleitende Modulprüfungen und die Masterarbeit sowie das Kolloquium. Die 
studienbegleitenden Modulprüfungen sollen zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das je-
weilige Modul im Studium abgeschlossen wird.  

(2)   Die Meldung zur Masterarbeit (Antrag auf Zulassung) erfolgt nach Abschluss des vierten 
Semesters. 

(3) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass einschließlich der 
Masterprüfung das Studium mit Ablauf des fünften Semesters abgeschlossen sein kann. 
Schwangere können sich während der Prüfungsverfahren auf die Schutzbestimmungen der 
§§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes berufen, junge Eltern auf die Fristen des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes. Die Vorschriften gelten entsprechend. Die Vor-
schriften gelten entsprechend. Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen nach § 48 Abs. 
5 Satz 2 HG können in Anspruch genommen werden (§ 64 Abs. 2 Nr. 5 HG). 

 
§ 6 

Koordinierungs- und Evaluierungsausschuss 
(1) Im Hinblick darauf, dass der Studiengang in Kooperation mit der VWA MS durchgeführt 

wird, wird ein Koordinierungs- und Evaluierungsausschuss gebildet, der sich paritätisch 
aus jeweils bis zu drei Personen der Hochschule und der Bildungseinrichtung zusammen-
setzt. Diese Personen werden für die Dauer von drei Jahren von der Bildungseinrichtung 
bzw. der Hochschule benannt. Die Wiederbenennung für den gleichen Zeitraum ist zuläs-
sig. Der Ausschuss tritt mindestens einmal im Semester sowie im Bedarfsfall zusammen. 
Der Bedarfsfall ist gegeben, wenn zwei Ausschussmitglieder dies unter Benennung des 
Behandlungspunktes oder der Behandlungspunkte einfordern. Der Ausschuss wählt aus 
der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 

(2) Der Koordinierungs- und Evaluationsausschuss ist insbesondere zuständig für 
1. die Bestätigung der Lehrenden, 
2. die Beratung bei Akkreditierungsverfahren, 
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3. die Sicherstellung der Gleichwertigkeit der Lehre zu den Masterstudiengängen der 
Hochschule, 

4. die regelmäßige Überprüfung des Leistungsniveaus (z.B. durch Einsichtnahme in Klau-
suren, Teilnahme an Prüfungen), 

5. die Gestaltung des Curriculums, 
6. die Abstimmung der Prüfungsordnung, 
7. die Maßnahmen zur Evaluation des Studiengangs, 
8. die Bestellung eines Studiengangsbeauftragten. 

(3) Kommt aufgrund von Stimmengleichheit im Ausschuss keine Einigung zustande, entschei-
det der oder die Vorsitzende des Koordinierungs- und Evaluationsausschusses. 

(4) Der Koordinierungs- und Evaluationsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

§ 7 
Studiengangsbeauftragung, Prüfungen, Prüfungsorgane 

(1) Für den Studiengang wird eine Studiengangsbeauftragte oder ein 
Studiengangsbeauftragter durch den Koordinierungs- und Evaluationsausschuss bestellt. 
Die oder der Studiengangsbeauftragte ist beratende/r Ansprechpartner/in für die Studie-
renden und koordiniert die Lehrinhalte, Prüfungsmodalitäten und ähnliches unter den Leh-
renden des Studiengangs. Die Bestellung erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren. Eine er-
neute Bestellung ist zulässig 

(2) Für die Prüfungsorganisation ist die Dekanin oder der Dekan verantwortlich. Für die Durch-
führung der Prüfungen wird ein Prüfungsausschuss eingesetzt. 

(3) Für die übrigen durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist ein Prüfungsaus-
schuss zu bilden.  

(4) Der Prüfungsausschuss fungiert entsprechend seiner Bestimmung in der Prüfungsordnung 
als Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW und der Verwaltungsge-
richtsordnung. 

(5) Dem Prüfungsausschuss sollen in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder angehören. In 
diesem Fall entspricht folgende Zusammensetzung den Maßgaben des HG (§ 11 Abs. 2): 
1. vier Mitglieder der Professorenschaft, darunter ein vorsitzendes Mitglied und ein stell-

vertretend vorsitzendes Mitglied, 
2. ein Mitglied der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
3. zwei Studierende. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Koordinierungs- und Evaluationsaus-
schuss gewählt. Entsprechend wird durch die Wahl bestimmt, wer die Mitglieder mit Aus-
nahme des vorsitzenden Mitglieds und des stellvertretend vorsitzenden Mitglieds im Ver-
hinderungsfall vertreten soll. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre, die eines stu-
dentischen Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mit-
glied vorzeitig aus, wird ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt. 

(7) Der Prüfungsausschuss entscheidet insbesondere über Widersprüche gegen in Prüfungs-
verfahren getroffene Entscheidungen und achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. 
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf das 
vorsitzende Mitglied, bzw. das stellvertretend vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende Mitglied (oder Stellvertre-
tung), ein weiteres Mitglied der Professorenschaft und ein weiteres stimmberechtigtes Mit-
glied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. Die studentischen Mitglieder wirken bei 
pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder 
sonstigen Beurteilung von Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit. An der Beratung und 
Beschlussfassung über Angelegenheiten, welche die Festlegung von Prüfungsaufgaben 
oder ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses nicht teil. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, mit Ausnahme der studentischen Mitglieder, die 
sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen, haben das Recht, an 
Prüfungen als Zuhörer teilzunehmen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Bekanntga-
be der Note. 



- 5 - 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses (einschl. der Stellvertretung), die Prüfenden und 
die Beisitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Prüfungsausschuss zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 

(11) Eine belastende Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem oder der Studierenden 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

 
§ 8 

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
(1)  Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an anderen Aka-

demien und Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden durch den Prü-
fungsausschuss von Amts wegen angerechnet. Studien- und Prüfungsleistungen in ande-
ren Studiengängen werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleich-
wertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in In-
halt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Masterstudiengangs an der Fach-
hochschule Bielefeld im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(2)  Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes werden auf Antrag angerechnet. Für die Gleichwertigkeit sind 
die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, 
entscheidet der Prüfungsausschuss über die Anrechnung. Bei Zweifeln in Fragen der 
Gleichwertigkeit werden die Prüfenden des Fachbereichs oder die Zentralstelle für auslän-
disches Bildungswesen beteiligt. 

(3)   Über die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 2 entscheidet der Prüfungsausschuss nach 
den Richtlinien des ECTS, im Zweifelsfall nach Anhörung von den für die Fächer zuständi-
gen Prüfenden. 

 
 

II. Inhalt und Arten von Modulprüfungen 
 

§ 9 
Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 

(1) Eine Modulprüfung ist eine studienbegleitende Prüfungsleistung. In den Modulprüfungen 
soll festgestellt werden, ob die Studierenden Inhalt und Methoden der Prüfungsmodule in 
den wesentlichen Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten selbständig anwenden können. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen und an den Quali-
fikationen zu orientieren, die für das betreffende Modul vorgesehen sind. 

(3) Eine Modulprüfung kann aus folgenden Leistungsformen bestehen: 
1. einer Klausur; 
2. einer mündlichen Prüfung; 
3. einer schriftlichen Hausarbeit; 
4. einer Präsentation. 

(4) Eine Kombination von Prüfungsleistungen gemäß Absatz 3 ist möglich, soweit es in der 
jeweiligen Modulbeschreibung vorgesehen ist. 

(5) Prüfungsaufgaben werden in der Regel von einer prüfenden Person gestellt. 
(6) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Leistung mindestens als „ausreichend“ bewer-

tet worden ist. Bei Kombinationen von Prüfungsleistungen (Absatz 4) muss jede einzelne 
Prüfungsleistung bestanden sein. Einzelne bestandene Leistungsteile einer Kombinations-
prüfung verfallen und können nicht auf Folgesemester übertragen werden. 

 
§ 10 

Klausurarbeiten 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 

und mit begrenzten Hilfsmitteln Probleme aus dem jeweiligen Modul mit geläufigen Me-
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thoden seiner Fachrichtung erkennen und lösen kann. Außerdem soll festgestellt werden, 
ob der Prüfling über die erforderlichen Kompetenzen im jeweiligen Prüfungsfach verfügt.  

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln ent-
scheidet die oder der Prüfende. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit 
der Ankündigung des Prüfungstermins durch elektronischen und/oder schriftlichen Aus-
hang oder per Brief bzw. E-Mail bekannt zu geben. 

(3) Die Bearbeitungsdauer einer Klausurarbeit darf 60 Minuten nicht unterschreiten und 180 
Minuten nicht überschreiten. 

(4) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer Prüferin oder ei-
nem Prüfer gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einer Prüfung 
mehrere Lehrgebiete zusammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch 
von mehreren Prüferinnen oder Prüfern gestellt werden. In diesem Fall beurteilt jede oder 
jeder Prüfende nur den Teil der Klausurarbeit, der ihrem oder seinem Fachgebiet ent-
spricht. Die Prüfenden legen in diesem Fall die Gewichtung der Anteile an der Prüfungs-
aufgabe über die Anzahl der zu erreichenden Punkte vorher gemeinsam fest. Die Note der 
Klausurarbeit ergibt sich aus den kumulierten Punkten der beiden Klausurteile. 

(5) Eine Klausurarbeit ist in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer zu bewerten. 
Klausurarbeiten, bei deren Nichtbestehen ein Modul endgültig nicht bestanden wäre, sind 
von zwei Prüferinnen oder einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei Prüfern zu bewerten. 
Im Falle des Satzes 2 ergibt sich die Note der Klausurarbeit aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen. 

(6) Die Bewertung der Klausurarbeiten ist dem Prüfling jeweils nach spätestens sechs Wochen 
nach Erbringen der Prüfungsleistung mitzuteilen. Die Bekanntgabe erfolgt durch elektroni-
schen und/oder schriftlichen Aushang oder per Brief bzw. E-Mail. 

 
§ 11 

Mündliche Prüfungen 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie 

oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen 
in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
oder der Studierende über ein breites Grundlagenwissen verfügt. Die Dauer der Prüfung 
beträgt je Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens 30 Minuten. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einem Prüfenden in Gegenwart eines oder 
einer sachkundigen Beisitzenden als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgenom-
men. Hierbei wird jeder Prüfling in einer Modulprüfung im Regelfall nur von einer Person 
geprüft. Vor der Festsetzung der Note hat die prüfende Person die oder den sachkundi-
ge/n Beisitzende/n zu hören.  

(3) Sachkundige Beisitzende haben während der Prüfung kein Fragerecht. 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Be-

notung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der 
Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Bei 
der Bekanntgabe des Ergebnisses sind die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten.  

(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen, 
sofern nicht bei der Meldung zur Prüfung widersprochen wird. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
§ 12 

Hausarbeiten 
(1) Hausarbeiten sind schriftliche Ausarbeitungen mit einer Bearbeitungszeit von vier Wochen, 

die in der Regel 15 Seiten nicht überschreiten und mit Bezug zu einer Lehrveranstaltung 
erstellt werden.  

(2) Hausarbeiten sind in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer zu bewerten. Hausar-
beiten, bei deren Nichtbestehen ein Modul endgültig nicht bestanden wäre, sind von zwei 
Prüferinnen oder einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei Prüfern zu bewerten. Im Falle 
des Satzes 2 ergibt sich die Note der Hausarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Ein-
zelbewertungen. 
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(3) In Hausarbeiten sollen die Studierenden in begrenzter Zeit nachweisen, dass sie die Zu-
sammenhänge des Moduls im jeweiligen Fachgebiet erkennen, spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen und stringent fachspezifische Probleme lö-
sen können. 

(4) Über das Thema der Hausarbeit entscheidet der bzw. die Lehrende. 
(5) Der Abgabetermin wird von dem bzw. der Lehrenden nach Maßgabe des Absatzes 1 fest-

gesetzt und ist auf dem Aufgabenblatt zu vermerken. Der Abgabezeitpunkt der schriftli-
chen Hausarbeit ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist 
der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend. Wird die Hausarbeit nicht fristge-
mäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(6) Bei der Abgabe der Hausarbeit hat der Studierende zu versichern, dass er seine Arbeit 
selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich 
gemachten Hilfsmittel benutzt hat. 

(7) Den Studierenden ist die Bewertung der Hausarbeiten jeweils nach spätestens sechs Wo-
chen nach Erbringen der Prüfungsleistung mitzuteilen. Die Bekanntgabe erfolgt durch 
elektronischen und/oder schriftlichen Aushang oder per Brief bzw. E-Mail. 

 
§ 13 

Präsentationen 
(1) Präsentationen bestehen aus einer schriftlichen Ausarbeitung von im Regelfall max. 10 

Seiten und einem mündlichen Vortrag von bis zu max. 30 Minuten Dauer. Die Präsentati-
onsthemen werden zu Beginn des Semesters von dem Prüfer bzw. der Prüferin ausgege-
ben. 

(2) Die Präsentation kann auch in Form einer Gruppenarbeit von max. 3 Prüflingen zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 

(3) Die schriftliche Ausarbeitung soll spätestens eine Woche vor dem mündlichen Vortrag dem 
Prüfenden vorliegen. 

(4) Der schriftliche Teil einer Präsentation ist in der Regel von einer Prüferin oder einem Prü-
fer zu bewerten. Präsentationen, bei deren Nichtbestehen ein Modul endgültig nicht be-
standen wäre, sind von zwei Prüferinnen oder einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei 
Prüfern zu bewerten. Im Falle des Satzes 2 ergibt sich die Note der Klausurarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 

(5) Den Studierenden ist die Bewertung der Präsentation spätestens zwei Wochen nach dem 
mündlichen Vortrag mitzuteilen. Die Bekanntgabe erfolgt durch elektronischen und/oder 
schriftlichen Aushang oder per Brief bzw. E-Mail. 
 

III. Prüfungsabläufe 
 

§ 14 
Zeitliche Lage, Prüferbestellung und Art der Prüfungen 

(1) Die Klausuren und mündlichen Prüfungen finden außerhalb der Lehrveranstaltungen statt. 
Präsentationen finden während der Lehrveranstaltungen statt. Hausarbeiten können so-
wohl während als auch außerhalb der Lehrveranstaltung stattfinden. 

(2) Die Klausuren und mündlichen Prüfungen finden innerhalb eines Prüfungszeitraumes statt, 
der vom Prüfungsausschuss festgesetzt wird. Der Prüfungszeitraum liegt am Ende des 
Semesters. Seine Lage wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.  

(3) Der genaue Termin einer Klausur oder mündlichen Prüfung wird vom Prüfungsausschuss 
festgelegt und dem Prüfling rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor Beginn 
des Prüfungszeitraums bekannt gegeben. Die Bekanntmachung durch elektronischen 
und/oder schriftlichen Aushang ist ausreichend. 

(4) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und Beisitzenden für die Modulprüfungen 
eines Semesters am Ende des vorhergehenden Semesters. 

(5) Soweit aufgrund der jeweiligen Modulbeschreibung für eine Modulprüfung verschiedene 
Leistungsformen gem. § 9 Absatz 3 vorgesehen sind, legt der Prüfungsausschuss am Be-
ginn des jeweiligen Semesters auf Vorschlag des Prüfers bzw. der Prüferin die Prüfungs-
form und bei Kombinationen von Leistungen im Sinne von § 9 Absatz 4 die Gewichtung 
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der einzelnen Leistungen für alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Modulprü-
fung einheitlich und verbindlich fest. Im Fall einer Klausur gilt dies auch für die Zeit der 
Bearbeitung. 

 
§ 15 

Prüfende und Beisitzende 
(1) Zum Prüfenden darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprü-

fung an einer Hochschule oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat oder eine ver-
gleichbare Qualifikation erworben hat und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abwei-
chung erfordern, in dem Studienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine einschlä-
gige selbständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Sind mehrere Prüfer zu bestellen, so soll 
mindestens eine prüfende Person in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt haben.  

(2) Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt werden, die mindestens die entsprechende 
Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine 
vergleichbare Qualifikation erworben haben (sachkundige Beisitzende).  

(3) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 

§ 16 
Zulassung zu Prüfungen 

(1) An den jeweiligen Modulprüfungen darf nur teilnehmen, wer  
1. für den Studiengang eingeschrieben oder gemäß § 52 Abs. 1 HG als Zweithörender zu-

gelassen ist,  
2. die nach § 3 geforderten Voraussetzungen erfüllt, 
3. den Prüfungsanspruch in dem Studiengang oder in einem verwandten Studiengang 

nicht verloren hat. 
(2) Der Antrag auf Zulassung zu einer Prüfung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festge-

setzten Termin schriftlich dem Prüfungsausschuss vorzulegen. Der Antrag kann für mehre-
re Modulprüfungen zugleich gestellt werden, wenn diese innerhalb desselben Prüfungszeit-
raums stattfinden sollen. 

(3) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsamt 
festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden. 
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen und ei-

ner Masterprüfung im gleichen Studiengang und 
3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörenden 

widersprochen wird. 
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen 
Weise beizubringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art 
zu führen. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zu einer Prüfung kann schriftlich beim Prüfungsamt bis zum Ab-
lauf des achten Tages vor dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Anrechnung auf die 
Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden, so dass eine Frist von 
sieben Tagen besteht. 

(5) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im 
Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
1. die in den Absätzen 1 bis 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsamt festgesetzten 

Termin ergänzt werden oder 
3. eine entsprechende Modulprüfung in einem Masterstudiengang oder in einem verwand-

ten Studiengang endgültig nicht bestanden wurde. Dies gilt entsprechend für eine Mas-
terprüfung im Geltungsbereich des Grundgesetzes. 

 Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen 
einer Wiederholungsfrist verloren hat. 

(7) Über die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung ist der Studierende in der vom Prüfungsamt 
festgelegten Form zu informieren. 
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§ 17 
Durchführung von Modulprüfungen 

(1)  Bei Prüfungen hat sich der Prüfling auf Verlangen der aufsichtsführenden Person mit ei-
nem amtlichen Ausweis auszuweisen. 

(2)   Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er 
wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann gestattet werden, gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Es ist weiter dafür zu sorgen, 
dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für behinderte 
Menschen nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel können weitere Nachweise an-
gefordert werden. 

 

§ 18 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die einzel-
nen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt.  

(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungs-
leistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht über-
einstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen.  

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte No-
tenziffern gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(4) Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Note aus dem 
nach Credits gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen. Bei einer Mitteilung von Noten ergibt sich die Gesamtnote 
wie folgt: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = die Note „sehr gut“ 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = die Note „gut“ 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = die Note „befriedigend“ 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = die Note „ausreichend“ 
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = die Note „nicht ausreichend“. 

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Für jede bestandene Modulprüfung werden Credits nach Maßgabe der Anlagen 1 und 2 
vergeben. 

 
§ 19 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 
(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal wiederholt werden. 
(2) Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 
(3) Eine mindestens als ausreichend bewertete Prüfungsleistung kann nicht wiederholt wer-

den. 
 

§ 20 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung 
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht vor Ablauf 
der Prüfung erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine Hausarbeit oder eine Präsenta-
tion nicht fristgemäß abgeliefert wird. Wird die gestellte Prüfungsarbeit nicht bearbeitet, 
steht dies der Säumnis nach Satz 1 gleich. Belastende Entscheidungen sind den Betroffe-
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nen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe an, so kann die Zulassung zu der entsprechenden Prü-
fungsleistung erneut beantragt werden. 

(3) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Prüfungsleistung als „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(4) Die Regelungen gelten für Teilleistungen bei Kombinationsprüfungen (§ 8 Absatz 4) ent-
sprechend. Soweit ein Prüfling bei einer Kombinationsprüfung ordnungsgemäß zurückge-
treten ist, wird die entsprechende Modulprüfung nicht als Fehlversuch gewertet. 

 
 

IV. Masterarbeit 
 

§ 21 
Masterarbeit 

(1)  Die Masterarbeit hat zu zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen 
Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftli-
chen Methoden selbständig zu bearbeiten. Die Masterarbeit ist eine schriftliche Hausar-
beit. Sie besteht in der Regel in der Konzipierung, Durchführung und Evaluation eines Pro-
jektes in Einrichtungen, die mit den Zielen und Inhalten des Studienganges in einem fach-
lichen Zusammenhang stehen oder einer wissenschaftlichen Ausarbeitung eines vorgege-
benen Themas. Sie kann auch in einer empirischen Untersuchung bestehen. Eine Kombi-
nation dieser Leistungen ist möglich. 

(2)  Die Masterarbeit kann von jeder Person, welche die Voraussetzungen gemäß § 15 erfüllt, 
ausgegeben und betreut werden. Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie 
dort ausreichend betreut werden kann. Den Studierenden ist die Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge für das Thema der Masterarbeit zu machen.  

(3) Auf Antrag sorgt das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses dafür, dass die Studie-
renden rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhalten. 

 
§ 22 

Zulassung zur Masterarbeit 
(1)   Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer die Modulprüfungen bis auf drei, mit einer Wertig-

keit von mit nicht mehr als 15 ECTS-Punkten, bestanden hat. 
(2) Der Prüfling kann einen oder mehrere Prüfer für die Betreuung der Masterarbeit vorschla-

gen. Auf den Vorschlag des Prüflings ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. 
(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag 

sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden: 
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Masterarbeit. 
Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, wer zur Ausgabe und Betreu-
ung der Masterarbeit bereit ist. 

(4) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den 
Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen 
werden. 

(5) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im 
Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Masterarbeit ohne Wieder-

holungsmöglichkeit als "nicht ausreichend" bewertet worden ist oder eine in der Anla-
ge 1 genannte Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. 
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    Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen 
einer Wiederholungsfrist verloren hat. 

(6) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Na-
men der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe erfolgt spätes-
tens mit der Zulassung zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der Ausga-
be der Masterarbeit. Die Bekanntgabe durch elektronischen und/oder schriftlichen Aus-
hang ist ausreichend. 

 
§ 23 

Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit 
(1) Der Prüfende gibt die Masterarbeit aus und legt damit die Bearbeitungszeit fest. Als Zeit-

punkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem das Prüfungsamt das von der betreuenden Person 
gestellte Thema der Masterarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten bekannt gibt; der 
Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Masterarbeit) beträgt 
höchstens 20 Wochen. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, 
dass die Masterarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Der 
Umfang der Masterarbeit soll im Regelfall 108.000 Zeichen (incl. Leerzeichen) nicht über-
schreiten. Wird die Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. Im Ausnahmefall kann das Prüfungsamt auf einen vor Ablauf 
der Frist gestellten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu drei Wochen verlängern. Die 
Person, welche die Masterarbeit betreut, soll zu dem Antrag gehört werden.  

(3) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen 
der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der nicht 
bestandenen Masterarbeit ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei der Anfertigung der 
ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden ist. 

(4) § 17 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. 
 

§ 24 
Abgabe der Masterarbeit 

Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in schriftlicher und elektronischer Form ab-
zuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit 
durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend. Bei der Abgabe der 
Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig angefertigt wurde und 
keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmit-
tel benutzt worden sind. 
 

§ 25 
Kolloquium 

(1) Das Kolloquium ergänzt die Masterarbeit. Es dient der Feststellung, ob der Prüfling befä-
higt ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachlichen und methodischen Grundlagen, ih-
re modulübergreifenden Zusammenhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich dar-
zustellen und selbstständig zu begründen und ihre wissenschaftliche Bedeutung einzu-
schätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit mit dem Prüfling 
erörtert werden. 

(2) Zum Kolloquium kann der Prüfling nur zugelassen werden, wenn 
1. die in § 22 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Thesis nachgewie-

sen sind, die Einschreibung gemäß § 48 HG oder die Zulassung als Zweithörer gemäß § 
52 Abs. 2 HG jedoch nur bei der erstmaligen Zulassung zum Kolloquium, 

2. alle Modulprüfungen bestanden sind, 
3. nicht nach dem Ergebnis der Masterarbeit feststeht, dass auch bei der Durchführung 

des Kolloquiums die Masterarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium als „nicht ausrei-
chend“ bewertet werden muss. 

(3) Die Zulassung erfolgt von Amts wegen durch die vorsitzende Person des Prüfungsaus-
schusses, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllt sind. Der Versa-
gungsgrund nach Satz 1 Nr. 3 ist nur dann gegeben, wenn zwei Prüferinnen oder Prüfer 
übereinstimmend die entsprechende Feststellung treffen; diese ist spätestens nach acht 
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Wochen schriftlich zu begründen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre Versagung 
gilt im Übrigen § 22 Abs. 5 entsprechend. 

(4) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt, in der der Prüfling zu Inhalt und 
Ergebnissen der Masterarbeit mündlich eine geschlossene Darstellung zu geben hat, für die 
alle in Vorträgen üblichen Mittel eingesetzt werden können. Das Kolloquium wird von den 
für die Masterarbeit bestimmten Prüferinnen und Prüfern gemeinsam abgenommen, sofern 
nicht gemäß § 26 Abs. 2 Satz 5 vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter 
Prüfer bestimmt wurde. 

(5) Das Kolloquium dauert etwa dreißig Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums findet 
im Übrigen die für mündliche Modulprüfungen geltenden Vorschriften entsprechende An-
wendung, wobei der zweiten Prüferin oder dem zweiten Prüfer jedoch ebenfalls ein Frage-
recht eingeräumt wird. 

 
§ 26 

Bewertung der Masterarbeit und des zugehörigen Kolloquiums 
(1) Die Masterarbeit und das Kolloquium werden als zusammengehörige Prüfungsleistung be-

wertet. 
(2) Die Masterarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu 

bewerten. Eine der Prüferinnen oder einer der Prüfer soll die Betreuerin oder der Betreuer 
der Masterarbeit sein. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird vom Prüfungsaus-
schuss bestimmt. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die Prüferin oder den Prü-
fer wird die Note der Masterarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern nicht bereits vor Durchführung des 
Kolloquiums erkennbar ist, dass die Differenz der beiden Noten 2,0 oder mehr betragen 
würde. In diesem Fall bestimmt der Prüfungsausschuss für die Masterarbeit und das zuge-
hörige Kolloquium eine dritte Prüferin oder einen dritten Prüfer, die oder der gemeinsam 
mit den übrigen Prüferinnen oder Prüfern das Kolloquium abnimmt. Die Note der Master-
arbeit mit dem zugehörigen Kolloquium ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der bei-
den besseren Einzelbewertungen. Die Masterarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium kann 
jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens 
zwei der Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. Alle Bewertungen sind schriftlich zu 
begründen. Für die Thesis mit dem zugehörigen Kolloquium werden Leistungspunkte ge-
mäß Studienplan und Modulbeschreibung vergeben. 

(3) Dem Prüfling ist die Bewertung der Masterarbeit spätestens sechs Wochen nach Abgabe 
mitzuteilen. Die Bekanntgabe durch elektronischen und/oder schriftlichen Aushang ist aus-
reichend. 

 
 

V. Ergebnis der Prüfung 
 

§ 27 
Ergebnis der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn 120 Credits erreicht wurden.  
(2) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn  

• die Gesamtnote nicht mindestens „ausreichend“ (4,0) ist oder  
• die Masterarbeit im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt.  

(3) Wird die Masterprüfung nicht bestanden, ist ein Bescheid zu erteilen, der mit einer Beleh-
rung über den Rechtsbehelf zu versehen ist. 

(4) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 
ein Zeugnis über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 66 Abs. 4 HG. 

 
§ 28 

Zeugnis, Gesamtnote, Masterurkunde, Diploma Supplement 
(1) Zur Ermittlung der Gesamtnote für das Master-Studium werden die Noten für die einzelnen 

benoteten Prüfungsleistungen mit den jeweiligen ausgewiesenen Credits multipliziert. Die 
Summe der gewichteten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der einbezogenen 
Credits dividiert.   
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(2) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 
und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Masterurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2 Abs. 4 beurkundet. Die 
Masterurkunde wird von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten der Fachhochschule Biele-
feld unterzeichnet und mit deren Siegel versehen. 

(4) Zusätzlich erhält der Kandidat oder die Kandidatin ein Diploma Supplement mit dem Datum 
des Zeugnisses ausgestellt. Darüber hinaus erhält der Kandidat oder die Kandidatin ein 
Transcript of Records. In diesem Transcript of Records werden alle absolvierten Module und 
die ihnen zugeordneten Studienleistungen einschließlich der dafür vergebenen Credits und 
Prüfungsnoten aufgenommen. Das Diploma Supplement wird vom vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 

(5) Im Diploma Supplement wird neben der deutschen Note zusätzlich die Note in ECTS-
Grades nach dem folgenden System vergeben: 

A = die besten 10% 
B = die nächsten 25% 
C = die nächsten 30% 
D = die nächsten 25% 
E = die nächsten 10% 

(6) Urkunden über Hochschulgrade können mehrsprachig ausgestellt werden (§ 66 Abs. 3 HG). 
 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 29 
Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den Prüflingen auf Antrag Einsicht in ihre 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prü-
fungsprotokolle gewährt. 

(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 
oder des Bescheides über die nicht bestandene Masterprüfung zu beantragen. § 32 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand gilt entsprechend. Der Antrag ist bei dem vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Modulprüfung oder eine 
ergänzende Studienleistung beziehen, wird auf Antrag bereits nach Ablegung der jeweili-
gen Prüfung gestattet. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses zu stellen. Im Übrigen gilt Abs. 2 entsprechend.    

 
§ 30 

Ungültigkeit von Prüfungen  
(1)  Hat ein Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-

gung des Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträg-
lich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise 
für nicht bestanden erklären. 

(2)  Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3)  Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4)  Das unrichtige Prüfungszeugnis und die Urkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu 

zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 
fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses und der Urkunde ausgeschlossen. 

 
§ 31 

In-Kraft-Treten, Veröffentlichung 
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Diese Masterprüfungsordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld –
Amtliche Bekanntmachungen– bekannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. 

-------------------------------------- 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaft und 
Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld vom 29.11.2010. 

 
Bielefeld, den 17.12.2010 
 
 
Die Präsidentin 
der Fachhochschule Bielefeld  
 

 

 

Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff 
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Studienplan  mit Angaben zu Modulnummer, Bezeichnung, Umfang und Leistungspunkten (CP): 

 
*) Modulprüfungen finden in Form von Klausuren (§ 10), Hausarbeiten (§ 12), mündlichen Prüfungen (§ 11) und Präsentationen (§ 13) statt. 
 

 
1. Semester 

 
25 CP 

 
 

M 1.1 
Personalrecht I 
 
Angestellten- und Tarif-
recht 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 1.2 
Kommunalrecht I 
 
Willensbildung u. Kontrolle 
 
5 CP 
(MP = *) 

M 1.3 
Externes Rechnungswesen 
 
 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 1.4 
Human Resource Manage-
ment  
  
 
5 CP 
(MP = *)  
 

M 1.5 
Wirtschaftsmathematik  
und Statistik 
 
 
5 CP  
(MP = *) 
 

 
2. Semester 

 
25 CP 

 
 

M 2.1 
Personalrecht II 
 
Beamtenrecht, Personal-
vertretungsrecht 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 2.2 
Kommunalrecht II 
 
Reichweite und Organisation 
kommunalen Handelns 
 
5 CP 
(MP = *) 

M 2.3 
Haftungs- und Versiche-
rungsrecht in der kommu-
nalen Ebene 
 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 2.4 
Internes Rechnungswesen 
 
 
 
 
5 CP 
(MP = *) 

M 2.5 
VWL / Wirtschaftspolitik 
als Gestaltungsaufgabe 
 
 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

 
3. Semester 

 
25 CP 

 
 

M 3.1 
Vergabe-, Subventions- 
und Beihilferecht; EU-
Förderung 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 3.2 
Steuern 
 
 
 
5 CP 
(MP = *) 

M 3.3 
Organisation /  
Geschäftsprozesse / Pro-
jektmanagement 
 
5 CP 
(MP =*) 

M 3.4 
Neue Investitions- und 
Finanzierungsmodelle 
 
 
5 CP 
(MP = *) 

M 3.5 
Techniken wissenschaftli-
chen Arbeitens und der 
Rhetorik/Präsentation 
 
5 CP 
(MP = *)  

 
4. Semester 

 
25 CP 

 
 

M 4.1 
Rechtsschutz für die 
kommunale Ebene 
 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 4.2 
Seminar BWL 
 
 
 
5 CP 
(MP = *) 
 

M 4.3 
Wirtschaftsinformatik 
 
 
 
5 CP 
(MP = *) 

M 4.4 
Planung und Controlling 
 

 
5 CP 
(MP = *) 

M 4.5 
Finanzwirtschaft 
 

 
5 CP 
(MP = *) 

 
5. Semester 

 
20 CP 

  
M 5.1 Master Thesis (CP: 15 Punkte) und Kolloquium (CP: 5 Punkte) 

Insgesamt 120 CP 
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Modulbeschreibungen 
 

Modul-Nr./ Code 
 M 1.1 
Modulbezeichnung 
 Personalrecht I 
Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Personalrecht I 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

- 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studien-
gänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hoffmann 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Lange 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung 
(z.B. Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prüfung (§ 11) 
oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Erworben werden soll die Fähigkeit die arbeitsrechtlichen 
Normen zu erfassen und diese auf praktische Fragestellun-
gen des Arbeitsrechts anzuwenden. Im einzelnen: 
• Die Studierenden sind in der Lage, das Arbeitsrecht bezo-

gen auf die Personalarbeit in den Bereichen Individualar-
beitsrecht und kollektives Arbeitsrecht zu prüfen und 
überdies das Rechtsgebiet zu beurteilen.  

• Dabei sind sie in der Lage, Arbeitsverhältnisse zu begrün-
den, indem sie Arbeitsverträge gestalten. 

• Sie können Arbeitsverhältnisse unter Überprüfung der 
entsprechenden Kündigungsschutzvorschriften beenden 
und dabei die Vorschriften über die Beteiligung des Be-
triebsrates anwenden. 

• Sie beschreiben die im Arbeitsrecht gegenüber dem all-
gemeinen Zivilrecht bestehenden Besonderheiten wie et-
wa „Lohn ohne Arbeit, insbes. bei Krankheit und Urlaub 
sowie die Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung 

• Sie benennen Funktion, Aufgaben und Rechte des Perso-
nalrates und können Dienstvereinbarungen entwerfen. 

Schließlich klassifizieren sie die Grundzüge des Personalvert-
retungsrechts einschließlich der Auswirkungen der Tarifver-
träge auf die Arbeitsverhältnisse 

Inhalte des Moduls 
 

• Individualarbeitsrecht in Bezug auf die öffentliche Ver-
waltung 

• Gestaltung von Arbeitsverträgen unter Berücksichtigung 
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des TVöD 

• Recht der Kündigung 
• Tarifrecht im öffentlichen Dienst 
• Personalvertretungsrecht 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht, Fallstudien, Selbststudium 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

Dütz: Arbeitsrecht 
Michalski: Arbeitsrecht 
Edenfeld: Arbeitnehmerbeteiligung im Betriebsverfassungs- 
und Personalvertretungsrecht 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 1.2 

Modulbezeichnung 
 

Kommunalrecht I – Willensbildung und Kontrolle 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Kommunalrecht I – Willensbildung und Kontrolle 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Einmal je Studiengang 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studien-
gänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung 
(z.B. Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden  

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prüfung (§ 11) 
oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden verstehen das System der demokratischen 
Willensbildung in den Kommunen und können Konfliktsitua-
tionen rechtlich analysieren. Sie kennen die rechtlichen 
Grundlagen der verschiedenen Kontrollen, denen die Kom-
munen unterliegen, analysieren deren Zusammenwirken und 
führen die daraus resultierenden Handlungsvorgaben für die 
Verwaltung im Einzelfall zusammen. Im einzelnen: 
• Sie beurteilen Gestaltungen des Kommunalwahlrechts 

anhand der verfassungsrechtlichen Maßstäbe. 
• Sie erkennen die Zusammenhänge der einzelnen Ele-

mente des Verfahrens des Rates und der Ausschüsse. 
• Sie unterscheiden die einzelnen Kontrollrechte des Rates 

und der Kommunalaufsicht und beurteilen deren prakti-
sche Eignung und rechtliche Zulässigkeit. 

• Sie prüfen die Zulässigkeit von Instrumenten der Bür-
gerbeteiligung im Einzelfall und planen die erforderlichen 
Handlungsschritte der Verwaltung 

• Sie unterscheiden die Tätigkeitsfelder von kommunaler 
Rechnungsprüfung und Rechnungshofkontrolle. 

• Sie kennen die Informationsrechte von Bürgern und 
Presse und analysieren ihre Zusammenhänge mit den 
anderen Kontrollen. 

Inhalte des Moduls 
 

 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche,  
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Gastvorträge, etc.) 
 
Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 1.3 

Modulbezeichnung 
 

Externes Rechnungswesen 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Externes Rechnungswesen 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studien-
gänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung 
(z.B. Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prüfung (§ 
11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden erhalten ein Verständnis für den Auf-
bau und Inhalt des externen Rechnungswesens vor dem 
Hintergrund der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Gesetze, in dem sie das System der doppelten Buchfüh-
rung sowie die Verknüpfung von Buchführung und Jah-
resabschluss kennen lernen. Die Studierenden werden 
befähigt, grundlegende Kenntnisse der Rechnungslegung 
nach IFRS/IAS zu verstehen. Dabei erlangen die Modul-
teilnehmer insbesondere die Kompetenz zur Bilanzierung 
der doppelten Buchführung und zur Erstellung von Jah-
resabschlüssen. Hierdurch wird das Verständnis für bi-
lanzpolitische Möglichkeiten und deren Auswirkungen auf 
den Jahresabschluss bei den Teilnehmern wesentlich 
gefördert. Sie erlangen die notwendigen  Kenntnisse, um 
einen Jahresabschluss nach IAS / IFRS zu verstehen und 
Abweichungen zur HGB-Rechnungslegung zu erkennen. 
Ebenso erhalten die Studierenden die Befähigung, den 
Aufbau und Inhalt des externen Rechnungswesens (NKF) 
vor dem Hintergrund der GemHVO und GO anwenden 
und kritisch beurteilen zu können. 

Inhalte des Moduls 
 

Grundlegend für die Betriebswirtschaftslehre ist die Dar-
stellung von Geschäftsvorfällen in der Finanzbuchhaltung 
sowie die Abbildung eines den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage im Jahresabschluss. In dieser Veranstaltung 
werden die für die Ersteller und Adressaten erforderli-
chen Grundlagen vermittelt. Des Weiteren werden in 
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diesem Zusammenhang die Unterschiede der Bilanzie-
rung und Bewertung in Handels- und Steuerbilanz erläu-
tert. In diesem Zusammenhang werden auch Grundlagen 
der Jahresabschlussanalyse gelehrt 
• Die Auswirkung von Geschäftsvorfällen auf die Bilanz 

in konsumtiven und investiven Bereichen 
• Buchungen im Handelsbetrieb und NKF 
• Besonderheiten des externen Rechnungswesen im 

NKF 
• Bilanzierung und Bewertung des Anlage- und Um-

laufvermögens 
• Bilanzierung und Bewertung der Passiva 
• Grundlagen des handels- und steuerrechtlichen Jah-

resabschlusses sowie im NKF 
• Abschlussanalyse, insbesondere Erfolgs- und Liquidi-

tätsanalyse 
• Grundzüge der Konzernrechnungslegung 
• Grundlagen von Hypothesen-Tests, einseitig und 

zweiseitig:  
Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

• Hufnagel, W.: Einführung in die Buchführung und Bi-
lanzierung. Buchungen im Handels- und Industriebe-
trieb, Grundlagen des handels- und steuerrechtlichen 
Jahresabschlusses, Überblick über die Jahresab-
schlussanalyse und IFRS, 5. Auflage, Herne / Berlin 
2010 

• IFRS-Texte (z.B. als Beck'sche Textausgabe) 
• Heuser, P.I/Theile, C.: IAS-Handbuch, neueste Aufla-

ge 
• Buchholz, Rainer: Internationale Rechnungslegung, 

neueste Auflage 
• Federmann, Rudolf u.a.: IAS-Stud, neueste Auflage 
• Gräfer, Horst/Scheld, Guido: Grundzüge der Konzern-

rechnungslegung, neueste Auflage 
• Pellens, Bernhard u. a.: Internationale Rechnungsle-

gung, neueste Auflage 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 1.4 

Modulbezeichnung 
 

Human Resource Management 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Human Resource Management 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Öhlschlegel-Haubrock /Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 Prof. Dr. Öhlschlegel-Haubrock 

 
Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden  

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Im ersten Teil des Moduls wird die Fähigkeit erwor-
ben, aktuelle Methoden des modernen Personalwe-
sens darzustellen, zu bewerten und im Sinne der 
Organisationsentwicklung anzupassen und anzuwen-
den.  
 
Im zweiten Teil des Moduls sollen die Studierenden 
Analyse- und Handlungskompetenz in Bezug auf die 
Vorgesetzten-Mitarbeiterbeziehung unter besonderer 
Berücksichtigung der Führungsaufgaben im Rahmen 
des Change-Managements erwerben. Sie kennen 
typische Auslöser für Veränderungen und können 
diese erfolgreich mittels Instrumenten des Projekt- 
Konflikt- und Kommunikationsmanagements hand-
haben. 

 
Inhalte des Moduls 
 

Erster Teil: 
Strategisches HR-Management 
• Analyse und Bewertung der Spannungsfelder des 

HRM 
• Organisationsentwicklung in der öffentlichen Ver-

waltung 
• Management personaler Kapazitäten unter Be-

rücksichtigung demographischer Strukturen 
• Personalentwicklungsmaßnahmen im Sinne stra-

tegischer Qualifizierungsinitiativen, Flexibilisie-
rungs- und Restrukturierungsmaßnahmen  

• Ausgewählte Steuerungskonzepte zur Mitarbei-
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terbindung und –motivation insb. 

- Anreizsysteme 
- Integration 
- Potenzialnutzung der Work-Life-Balance 
- Gesundheitsmanagements 

 
Zweiter Teil:  
• Theoriekonzepte des Change Managements  
• Führungsstile, -modelle und -techniken  
• Die besondere Rolle der Führung im Rahmen 

des Veränderungsmanagements und sich da-
raus ergebende Anforderungen  

• Beurteilung sozialer und gruppendynamischer 
Prozesse im Veränderungsprozess 

• Konfliktmanagement 
• Grundlagen der Kommunikation und Ge-

sprächsführung unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten im Unternehmenskontext.   

• Mitarbeitergespräche situationsgerecht führen 
• Feedback geben 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht, Übungen, 
Fallstudienbesprechung 
Rollenspiele mit Videofeedback 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, Gast-
vorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 1.5 

Modulbezeichnung 
 

Wirtschaftsmathematik und Statistik 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Wirtschaftsmathematik und Statistik 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

Internes Rechnungswesen, Neue Investitions- und 
Finanzierungsmodelle, Finanzwirtschaft, Planung und 
Controlling 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Pott-Langemeyer 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden  

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden sollen in der Lage sein, Finanzie-
rungs- und Investitionsentscheidungen auf gesicher-
ter mathematischer Grundlage zu treffen. Dazu 
müssen sie Zinseszins- und Rentenrechnungen ein-
schließlich des Äquivalenzprinzips verstehen und 
anwenden können. Um Entscheidungen für die Zu-
kunft treffen zu können, müssen sie lineare 
Trendrechung und Zeitreihenanalyse verstehen und 
anwenden können. Um Entscheidungen mit unsiche-
rer Datenlage zu treffen, müssen sie Grundlagen von 
Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und statisti-
schen Testverfahren verstehen und anwenden kön-
nen. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen folgende 
Fachkompetenzen erwerben: 
• Sie kennen das Äquivalenzprinzip der Finanzma-

thematik. 
• Sie verstehen die Zinseszins- und Rentenrech-

nung und können sie umfassend anwenden. 
• Sie verstehen die Methoden der Trendrechnung 

und Zeitreihenanalyse, können sie anwenden und 
kennen ihre Begrenzungen. 

• Sie verstehen die Grundlagen der Wahrschein-
lichkeitsrechnung, der Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen und einiger statistischer Testverfahren 
und ihre Begrenzungen und können sie in typi-
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schen Fällen anwenden. 

Inhalte des Moduls 
 

Finanzmathematik 
• Zins- und Zinseszinsrechnung 
• Äquivalenzprinzip 
• Rentenrechnung 
 
Trendrechnung 
• Lineare Trendrechnung 
• nichtlineare Trendrechnung 
• Zeitreihenanalyse einschließlich linearem Trend, 

Konjunktur-Komponente und Saisonkomponente 
 
Statistik 
• Grundlagen der deskriptiven Statistik, einschließ-

lich Parameter der Lage und Breite einer Vertei-
lung, Korrelationskoeffizient, Regression 

• Kombinatorik 
• Wahrscheinlichkeitsrechnung, Definition Wahr-

scheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Und- 
/ Oder- Verknüpfung 

• Verteilungen ( hypergeometrisch, Binomial, 
Poisson, Normal, integrale Normalverteilung), 
Konfidenzintervalle, 

• Grundlagen von Hypothesen-Tests, einseitig und 
zweiseitig:  

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

z. B. Gert Heinrich, Grundlagen der Mathematik, der 
Statistik und der Operations Research für Wirt-
schaftswissenschaftler 
und andere…. 

 
Anmerkungen: 
Bei 5CP sollten 5 Präsenztermine zu je 4 Stunden und 5 Lerneinheiten zu Grunde gelegt werden.  
Folgende Umfänge scheinen sinnvoll: 
 
Finanzmathematik 1.0  Lerneinheiten 
Trendrechnung 1.0 – 1.5 Lerneinheiten 
Statistik 2.0 – 2.5 Lerneinheiten 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 2.1 

Modulbezeichnung 
 

Personalrecht II 
(Öffentliches Dienstrecht II: Beamtenrecht) 
 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Personalrecht II 
(Öffentliches Dienstrecht II: Beamtenrecht) 
 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Personalrecht I 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden kennen die Unterschiede zwischen 
dem Beamtenrecht und dem Arbeitsrecht und kön-
nen für bestimmte Einsatzgebiete in Abwägung der 
Vorteile und Nachteile beider Rechtsregime eine 
Auswahl treffen. Sie haben einen Überblick über die 
Verteilung der Entscheidungszuständigkeiten im 
Beamtenrecht. Sie kennen die neuere Entwicklung 
der verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grund-
lagen und können abschätzen, welche Entwicklungen 
für die Kommunen von Belang sind. Für wichtige 
Problemkonstellationen können sie eine begründete 
Auswahl aus dem beamtenrechtlichen Instrumenta-
rium treffen. Sie können das Personalvertretungs-
recht für den Normalfall handhaben. 
• Sie wissen, welche Unterschiede zwischen dem 

Beamtenrecht und dem Recht der privatrechtlich 
Beschäftigten hinsichtlich Begründung und Aus-
gestaltung der Beziehungen zwischen der Kom-
mune und dem Bediensteten bestehen und wel-
chen rechtlichen Bindungen die Kommune jeweils 
unterliegt.  Sie können davon ausgehend begrün-
det eine Entscheidung für die Besetzung be-
stimmter Positionen treffen. 

• Sie kennen die verfassungsrechtlichen Grundla-
gen des Beamtenrechts und die unterschiedlichen 
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Gesetzgebungszuständigkeiten sowie die Vertei-
lung der beamtenrechtlichen Entscheidungszu-
ständigkeiten in der Kommune. 

• Am Beispiel der leistungsbezogenen Elemente in 
der Vergütung und der Änderungen im Versor-
gungsrecht lernen sie die wichtigen beamtenpoli-
tischen Akteure und ihre Interessen kennen. Sie 
können die kommunalen Interessen bestimmen 
und in diesem Spektrum verorten. 

• Sie wissen, welche Instrumente das Beamten-
recht bereithält, wenn Beamte zeitweise ihre Ar-
beitsleistung ganz oder teilweise reduzieren wol-
len und wenn die Kommune Aufgaben auf Anstal-
ten oder Eigengesellschaften überträgt und kön-
nen daraus eine im Einzelfall angemessene Aus-
wahl treffen. 

• Sie kennen die wichtigen Elemente des Personal-
vertretungsrechts und können diese in den prak-
tisch regelmäßig vorkommenden Fällen anwen-
den. 

Inhalte des Moduls 
 

 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 2.2 

Modulbezeichnung 
 

Kommunalrecht II - Reichweite und Organisation 
kommunalen Handelns 
 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Kommunalrecht II - Reichweite und Organisation 
kommunalen Handelns 

 
Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prüfung (§ 
11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden verstehen die rechtlichen Vorgaben 
kommunalen Handelns und wenden sie praktisch an. Sie 
können die verschiedenen Organisationsformen unter-
scheiden. Sie sind in der Lage vorhandene organisatori-
sche Gestaltungen zu bewerten und Lösungen für neue 
Aufgabenstellungen zu entwerfen. Im einzelnen: 
• Sie kennen die Einordnung der Kommunalverwal-

tung in die föderale Ordnung und verstehen, wie 
sich diese im Kommunalrecht auswirkt. 

• Sie beurteilen gesetzliche Vorgaben anhand der 
Selbstverwaltungsgarantie und der anderen verfas-
sungsrechtlichen Sicherungen der kommunalen 
Selbstverwaltung 

• Sie prüfen kommunalpolitische Vorhaben an den 
rechtlichen Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung 
der Gemeinden  

• Sie kennen die verschiedenen öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Organisationsformen kommu-
nalen Handelns und bewerten ihre Vor- und Nach-
teile 

• Sie beurteilen die Auswahl und Ausgestaltung pri-
vatrechtlicher Organisationsformen anhand der 
kommunalrechtlichen Vorgaben  

• Sie kennen die Vor- und Nachteile sowie die ver-
schiedenen öffentlich-rechtlichen und privatrechtli-
chen Formen kommunaler Gemeinschaftsarbeit und 
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konzipieren  zweckmäßige organisatorische Lösun-
gen für vorgegebene Aufgabenstellungen. 

Inhalte des Moduls 
 

 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 2.3 

Modulbezeichnung 
 

Haftungs- und Versicherungsrecht auf kommuna-
ler Ebene 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Haftungs- und Versicherungsrecht auf kommuna-
ler Ebene 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

abgeschlossene Studienleistungen in den Modulen M1.2 
und M 2.2 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hoffmann 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Hoffmann 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prüfung (§ 
11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 4,2% 
Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden werden die Fähigkeit erwerben, die 
Normen des Staatshaftungsrechts und das Versiche-
rungssystem der Kommunalverwaltung zu erfassen und 
auf praktische Fragestellungen anzuwenden. Im einzel-
nen: 
• Die Studierenden sind in der Lage, das Staatshaf-

tungsrecht  in seiner Entwicklungsgeschichte und 
seinen geltenden Rechtsgrundlagen zu überblicken.  

• Sie kennen den Amtshaftungsanspruch als Haftung 
für die Verletzung hoheitlicher Pflichten (§ 839 
BGB, Art 34 GG) 

• Sie können differenzieren zwischen Ansprüchen auf 
Schadensersatz (Entschädigungsansprüchen für die 
Beeinträchtigung von Eigentum/Enteignung und en-
teignungsgleicher Eingriff), Aufopferung, Folgenbe-
seitigung, Unterlassung und Erstattung; 

• Sie erlernen, Ansprüche aus privatrechtlichem (fis-
kalischen) Handeln der Verwaltung zu erkennen 
und zu bearbeiten; 

Sie erkennen, unter welchen Voraussetzungen ein Re-
gress gegen Amtsträger möglich ist. 
 
Sie wissen, unter welchen Voraussetzungen eine öffent-
lich-rechtliche Haftung für Verstöße gegen europäisches 
Gemeinschaftsrecht entsteht 
 
Sie beherrschen Risikomanagement und Analyse des 
bestehenden Versicherungsschutzes (Risikoerken-
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nung/Wahrscheinlichkeit eines Schadensein-
tritts/Risikostrategie (Was muss versichert werden?)/ 
Bedarf an Spezialversicherungen/Grobkonzept Versiche-
rungsschutz 
Sie verstehen Vertragsverwaltung, Schadensachbearbei-
tung und Maßnahmen der Schadensprävention als lau-
fende Aufgabe von Verwaltung 
Sie können Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für 
versicherungsrelevante Punkte (z. B. Gebäudeversiche-
rung/ Inhaltsversicherungen) einschätzen und durchfüh-
ren  

Inhalte des Moduls 
 

• Staatshaftungsrecht 
• EU-Recht 
• Abgrenzung zwischen Privatrecht und öffentlichem 

Recht 
• Amtshaftung (§ 839 BGB, Art. 34 GG) 
• Versicherungsrecht 
• öfftl. Schadensersatzrecht 
• Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

Oberrath: Öffentliches Recht, 2. Aufl. Köln 2008 (S. 
208-214); 
Sodan-Ziekow: Grundkurs Öffentliches Recht, 
3.Aufl.2008  (§§ 86-89); 
Geis: Kommunalrecht § 13 (S. 179-83)- München 2008 
Detterbeck: Öffentliches Recht ,7. Aufl 2009 § 30 (Rn 
1525 – 1678) 
Schön: Die Haftung kommunaler Ausichtsratsmitglieder 
in AG und GmbH, Berlin 2004, S. 162-170 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 2.4 

Modulbezeichnung 
 

Internes Rechnungswesen 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Internes Rechnungswesen 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Modul externes Rechnungswesen 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Kostenrechnung dient der Entscheidungsunter-
stützung für unternehmensinterne Adressaten, sowie 
für die Verwaltungen, da die GemHVO (§§ 17 ff.) 
ebenso die Einführung einer KLR fordert. Die Teil-
nehmer erhalten ein vertieftes Verständnis der Kos-
tenrechnung. Sie können die grundlegenden Stan-
dards und Begriffe der Kostenrechnung anwenden 
und entwickeln die Fähigkeiten, aktiv komplexe Pra-
xisfälle in Modellen der Kostenrechnung abzubilden 
sowie alle Praxisanwendungen der Kostenrechnung 
kritisch zu beurteilen und auszuwerten. 

Inhalte des Moduls 
 

• Vertiefende Einblicke in die Kostenrechnung  
• Kostenartenrechnung  
• Kostenstellenrechnung  
• Kostenträgerrechnung  
• Kostenrechnungssysteme  

1. Normalkostenrechnung  
2. Plankostenrechnung  
3. Deckungsbeitragsrechnung  
4. Prozesskostenrechnung 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

Haberstock, Lothar: Kostenrechnung I, Berlin 2008  
Haberstock, Lothar: Kostenrechnung II, (Grenz-) 
Plankostenrechnung mit Fragen, Aufgaben und Lö-
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sungen, Berlin 2008  
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Modul-Nr./ Code 
 

M 2.5 

Modulbezeichnung 
 

VWL / Wirtschaftspolitik als Gestaltungs-
aufgabe 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

VWL / Wirtschaftspolitik als Gestaltungs-
aufgabe 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Grossekettler 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Grossekettler 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: gesamt 150 Stunden  

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Absolventen des Studiengangs "Public Administ-
ration" sollen in herausgehobenen Positionen in der 
öffentlichen Verwaltung tätig werden können. Des-
halb müssen sie mit den Problemen vertraut sein, 
die sich beim Entwurf und bei der Durchführung 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen ergeben. Ziel des 
Moduls ist es daher, diese Probleme an einem kon-
kreten Beispiel (dem der Konjunkturpolitik) zu erläu-
tern und - hiervon ausgehend - allgemeine Good-
governance-Regeln abzuleiten. Die Konjunkturpolitik 
wurde als konkretes Beispiel ausgewählt, weil an 
deren Entwurf und Durchführung die Verwaltungen 
aller Gebietskörperschaften beteiligt sind. 

Inhalte des Moduls 
 

Die Veranstaltung ist in drei Teile gegliedert, die 
aufeinander aufbauen. 

 
Teil 1: Begründung, Ausgestaltung und Erfahrungen 
mit der antizyklischen Konjunkturpolitik in Deutsch-
land 
• Definition von Konjunkturschwankungen, Ampli-

tude und Frequenz dieser Schwankungen sowie 
Phasen des Konjunkturzyklus 

• Ziele des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes: 
Messung und Zusammenhang der Realisations-
grade mit dem Konjunkturzyklus 

• Ursachen von Konjunkturschwanken I: Kinetische 
Darstellung des Wirtschaftskreislaufs anhand von 
Ex-post-Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
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rechnung (VGR) 

• Ursachen von Konjunkturschwankungen II: Ver-
sagen des Zins- und des Wechselkursmechanis-
mus beim Ausgleich der Ex-ante-Werte von Ex-
pansions- und Kontraktionsgrößen 

• Funktionsweise des Einkommensmechanismus: 
Ermittlung und Erklärung der Normalverhaltens-
funktionen der Kontraktionsgrößen und der Plan-
werte der Expansionsgrößen 

• Ermittlung der Endnachfragewerte bei Realisation 
der Plan-Expansionsgrößen 

• Instrumente des Stabilitäts- und Wachstumsge-
setzes 

• Ermittlung der Staatsausgabenhöhe bei antizykli-
scher Fiskalpolitik und vorgegebenem Endnach-
frageziel sowie gegebenen Schätzwerten für die 
wahrscheinliche Höhe der privaten Nettoinvestiti-
onen sowie des Exports 

• Schwachstellen einer antizyklischen Politik 
• Alternativen zur antizyklischen Fiskalpolitik; 

Funktionsweise von Schuldenbremse und Stabili-
tätsrat 

 
Teil 2: Struktur wirtschaftspolitischer Probleme und 
Good-governance-Regeln zu ihrer Lösung 
• Überblick über die Struktur wirtschaftspoliti-

scher Probleme 
• Zielproblematik und Good-governance-Regeln 

dazu 
• Trägerproblematik und Ziel-Mittel-Zuordnung 

sowie Good-governance-Regeln dafür 
• Mittelproblematik und Good-governance-Regeln 

dazu 
• Reaktionsproblematik und Good-governance-

Schlussfolgerung 
• Diagnose- und Prognoseproblematik und Good-

governance-Schlussfolgerung 
• Weitere Good-governance-Regeln 
• Schema zur Legitimation (und damit auch Kon-

struktion und Kritik) wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen (ML-Schema) 

 
Teil 3: Beispielaufgabe zur Anwendung des ML-
Schemas 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 

____ 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

(1) PFLICHT-BEGLEITLEKTÜRE ZUR VORLESUNG: 
Grossekettler, H./A. Hadamitzky/Chr. Lorenz: 

Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl., Konstanz (UKV-
Verlagsgesellschaft) 2008 

(2) PFLICHT-ERGÄNZUNGSLEKTÜRE ZUM SELBSTSTUDIUM: 
• Pindyck, R.S./D.L. Rubinfeld: Mikroökonomie, 6. 

Aufl., München (Pearson Studium) 2005 
• Blanchard, O./G. Illing: Makroökonomie, 3. 

Aufl., München (Pearson Studium) 2005 
• Klump, R.: Wirtschaftspolitik. Instrumente, Zie-

le und Institutionen, München (Pearson Studi-
um) 2006 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 3.1 

Modulbezeichnung 
 

Vergabe-, Subventions- und Beihilferecht und 
EU-Förderung  

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Vergabe-, Subventions- und Beihilferecht und 
EU-Förderung  

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Module M1.2. und M2.2 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hoffmann 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Walter 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden kennen am Ende des Semesters 
die Grundlagen des Vergabe-, Subventions- und 
Beihilferechts, soweit diese für die kommunale Ebe-
ne von Bedeutung sind und können sie auf Praxisfäl-
le anwenden. Diese Rechtskenntnisse werden in 
Übungen vertieft. Im Einzelnen: 
 
Sie lernen die Rechtsquellen des Vergabe- und des 
Beihilferechts auf EU-, Bundes und Landesebene 
kennen (Subventionsrecht als Wirtschaftsförderungs-
recht; Beihilferecht als Teil des EG –
Wettbewerbsrechts) 
 
Sie kennen die Bedeutung des Subventionsbegriffs 
und des Subventionsverhältnisses sowie des Beihil-
febegriffs (Art 87 Abs.1 EGV) für die kommunale 
Anwendung 
 
Die Studierenden lernen die Grundsätze und die 
Stationen der verschiedenen Vergabeverfahren („of-
fene“ und „nicht-offene“ sowie Verhandlungsverfah-
ren und Rahmenvereinbarungen jeweils im „Ober“- 
und „Unter“- Schwellenbereich) zur Beschaffung von 
Leistungen und Diensten für die öffentliche Verwal-
tung kennen. 
 
Sie können differenzieren zwischen zivil- und öffent-
lich rechtlichen Vergabe- und Rückabwicklungsvor-
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schriften (je nachdem, ob ein öffentlich- oder privat-
rechtlicher Vertrag zugrunde liegt) 
 
Sie lernen, welche Bedeutung gemeinschaftsrechtli-
che Beihilfekontrollverfahren oder nationale Subven-
tionsvergabeverfahren (Bewilligungsbescheid, vor-
läufige Bewilligung, Zusagen, Abwicklung der Sub-
vention) besitzen. 
 
Sie erwerben Verständnis für. die Möglichkeiten und 
Mechanismen des Rechtsschutzes in Vergabe- und 
Subventionsverfahren (insbes.: Vergabekammern, 
Schiedsgerichtsverfahren, Rückabwicklung deutscher 
Subventionen, Aufhebungsentscheidung und Erstat-
tungsanspruch, Rückabwicklung gemeinschaftswidri-
ger Subventionen) 
 
Sie erhalten eine Überblick über Rechtsschutzverfah-
ren und Rechtskontrolle bei Subventionsvergaben 
(Kontrollzuständigkeiten des EuGH und der deut-
schen Gerichtsbarkeit, Zugang zur Rechtskontrolle 
z.B. bei Aufhebung der Bewilligung, Rückforderung,; 
Konkurrentenklage) 
 

Inhalte des Moduls 
 

 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 3.2 

Modulbezeichnung 
 

Steuern 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Steuern 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Klapdor 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden  
 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse 
der Besteuerung und sind in der Lage, wirtschaftli-
che Fragen auch unter steuerlichen Aspekten zu 
beurteilen und grundlegende Fragen der Besteue-
rung zu klären. 

Inhalte des Moduls 
 

• Die Studierenden erwerben die Befähigung, das 
deutsche Steuersystem (Gesetzgebung, Verwal-
tung und Ertragshoheit) zu verstehen. 

• Weiterhin können sie das Einkommensteuerge-
setz anwenden und erkennen die Steuerpflicht, 
die Veranlagungsformen und können die Spezifi-
kation der Einkunftsarten umsetzen. 

• Die Studierenden können das zu versteuernde 
Einkommens nachvollziehen. 

• Die Studierenden sind schließlich fähig, die Kör-
perschaftsteuer-/Gewerbe- und Umsatzsteuer vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Gesetze anwen-
den zu können. 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 3.3 

Modulbezeichnung 
 

Organisation/ Geschäftsprozessmanagement/ 
Projektmanagement 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Organisation/ Geschäftsprozessmanagement/ 
Projektmanagement 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Nonhoff 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Nonhoff 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Erworben werden soll die Fähigkeit, Prozesse in der 
öffentlichen Verwaltung zu dokumentieren, zu analy-
sieren und zu bewerten. Darüber hinaus erhalten die 
Studierenden die Kompetenz, Prozesse zu optimie-
ren. Da Prozesse i.d.R. in Form eines Projektes neu 
gestaltet werden, erlernen sie an diesem Beispiel die 
Grundprinzipien des Projektmanagements. 
Anschließend sind die Teilnehmer befähigt, die 
Grundprinzipien an einem praktischen Prozess nach 
Möglichkeit aus ihrer eigenen öffentlichen Institution 
anzuwenden. 
Abschließend besitzen die Studierenden die Fähig-
keit, Projekte zur Prozessreorganisation zu mana-
gen. 

Inhalte des Moduls 
 

Inhalte: 
• Prozessorganisation  
• Geschäftsprozessmanagement  
• Gestaltung von Geschäftsprozessen 
• Instrumente zur Leistungssteigerung von Ge-

schäftsprozessen 
Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

Online Klausurübungen für Teilaufgaben 
Siehe z.B.  
https://www.fh-
muenster.de/fb9/personen/lehrende/nonhoff/e-
learning.php 
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Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

Schmelzer/Sesselmann: Geschäftsprozessmanage-
ment in der Praxis 
Schulte-Zurhausen: Organisation (jeweils aktuelle 
Auflage) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 3.4 

Modulbezeichnung 
 

Neue Investitions- und Finanzierungsmodelle 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Neue Investitions- und Finanzierungsmodelle 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Modul externes und internes Rechnungswesen 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

In der Veranstaltung erlangen die Teilnehmer das 
Verständnis für finanzwirtschaftliche Aufgabenstel-
lungen in Unternehmen und Verwaltungen und ge-
winnen grundlegende Kenntnisse zu deren Lösun-
gen. Die Teilnehmer sind befähigt, die Zusammen-
hänge zwischen Kapitalverwendung und Kapitalbe-
schaffung und die Aufgaben, Funktionen und Ziele 
der Investitions- und Finanzierungsrechnung verste-
hen und anwenden zu können. Hierbei wird das Ver-
ständnis für investitions- und finanzwirtschaftliche 
Fragestellungen (Vorgänge der Kapitalbeschaffung 
und –verwendung) in Unternehmen und Verwaltun-
gen gelegt und grundlegende Kenntnisse zu deren 
Lösung vermittelt. Die Teilnehmer erlangen die 
Kompetenz, die Vorteilhaftigkeit von einzelnen In-
vestitionsvorhaben aus finanzwirtschaftlicher Sicht 
beurteilen zu können, eine Auswahl zwischen kon-
kurrierenden Investitionsmaßnahmen treffen zu 
können und beurteilen zu lernen, wie lange Investi-
tionen genutzt werden sollten und wann eine alte 
Anlage durch eine neue ersetzt werden müsste. 
Ebenso erlangen Sie die Fähigkeit, den Kapitalbedarf 
zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität 
ermitteln zu können, Instrumente zur Kapitalbe-
schaffung und die Strukturierung der Kapitalbeschaf-
fung zu beurteilen. Gefördert wird hierbei insbeson-
dere unternehmerisches und vernetztes Denken 
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sowie die Einbeziehung einer rentabilitätsorientierte 
Bewertung in alle unternehmerischen Tätig- und 
Entscheidungsbereiche. Um die Qualifikationsziele zu 
erreichen, werden neben der Vorlesung Übungen 
angeboten, bei denen die in der Vorlesung erworbe-
nen Studieninhalte anhand von Aufgaben gefestigt 
werden. 
 

Inhalte des Moduls 
 

• Grundlagen. betriebswirtschaftlicher Investi-
tionsentscheidungen 

• Statische Investitionsrechenverfahren  
• Dynamische Investitionsrechenverfahren  
• Neuere Ansätze zur Investitionsrechnung  
• Grundlagen betriebswirtschaftlicher Finanzie-

rungsentscheidungen  
• Ermittlung des Kapital- und Liquiditätsbe-

darfs  
• Langfristige Fremdfinanzierung  
• Kurzfristige Fremdfinanzierung  
• Sonderformen der Finanzierung z.B. Venture 

Capital, Leasing, Factoring, Swaps etc. 
• Mischformen der Finanzierung  
• Innovative Finanzierungsinstrumente 
• Selbstfinanzierung aus Gewinnen  
• Finanzierung aus Abschreibungen, Pensions-

rückstellungen und Kapitalfreisetzungen  
 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

Becker, Hans Paul: Investition und Finanzierung, 
Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, 1. 
Auflage, Wiesbaden 2007 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 3.5 

Modulbezeichnung 
 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und 
der Rhetorik/Präsentation 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und 
der Rhetorik/Präsentation 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hoffmann 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Frau Dipl.-Soz. Sagebiel 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium, Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: gesamt 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden erwerben grundlegende fachüber-
greifende Qualifikationen methodischer Art („soft 
skills“). Um dieses Ziel zu erreichen, dienen die Ver-
anstaltungen dazu, unter Berücksichtigung der Inte-
ressen und Erfahrungen der Studierenden und der 
Anforderungen ihrer Verwaltungs-  
(-wissenschaftlichen) Praxis, Techniken des wissen-
schaftlichen Arbeitens und der Rhetorik/Präsentation  
insbesondere im Hinblick auf die Anfertigung  der 
Masterthesis einzuüben. 
 
Im Einzelnen: 
 
• die Fähigkeit zum selbständigen wissenschaftli-

chen Arbeiten einüben und fördern 
• die Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnisse in 

ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang anre-
gen 

• systematisches und methodisches Denken schu-
len, um die Verwaltungspraxis  analytisch zu 
durchdringen und wissenschaftlicher Betrach-
tung zugänglich zu machen, 

• die kommunikative und soziale Kompetenz der 
Studierenden als Voraussetzung und Methode 
wissenschaftlichen Arbeitens (z. B. in Team- 
und Gruppenarbeit) zu fördern. 

- Präsentationstechniken erlernen (insbes. 
planen, erstellen und vortragen) 
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- Die Fähigkeit zu erwerben, Arbeitsergebnisse 
zu dokumentieren, bewerten, priorisieren 
und umsetzen 

- Formulieren wissenschaftlicher Tex-
te/wissenschaftliches Schreiben erlernen 

Inhalte des Moduls 
 

• ausgewählte Forschungsmethoden der Ver-
waltungswissenschaften 

• Techniken wissenschaftlichen  Arbeitens 
• Präsentationen planen, erstellen und vortra-

gen 
• Rhetorik (insbes. "Freies Sprechen und -

Vortragen", "Besprechungsmanagement") 
• "Konfliktmanagement" /Moderation  
• Kreativitätstechniken (.z.B. „mindmapping“, 

multiple Perspektive etc.), 
• wissenschaftliches Schreiben 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

• Seminaristischer Unterricht; 
• Videoaufnahmen mit anschl.  Auswertung 
• „Schreib-workshops“ 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 4.1 

Modulbezeichnung 
 

Rechtsschutz für die kommunale Ebene 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Rechtsschutz für die kommunale Ebene 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Module M1.2, M2.2., M3.1 und M3.2 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Oebbecke 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Burke 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Leistungspunkte/Credits/Arbeitsaufwand: gesamt 
150 Stunden (Kontaktstunden: x  Stunden; Fernstu-
dium: y Stunden; Eigenstudium/Klausur: z Stunden) 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden kennen am Ende des Semesters 
die Grundlagen des Rechtsschutzes auf der kommu-
nalen Ebene und können diese auf Praxisfälle an-
wenden. Dazu lernen sie wesentliche Elemente des 
Verwaltungsprozessrechts kennen, soweit es für 
kommunale Angelegenheiten von Belang ist. Diese 
Kenntnisse werden in Übungen vertieft. Im Einzel-
nen: 
 
Die Studierenden lernen den Inhalt des Selbstver-
waltungsrechts und der Selbstverwaltungsangele-
genheiten (Art 28 Abs.2 GG) als grundlegende 
Rechtsposition einer Kommune kennen. 
 
Sie können differenzieren zwischen Rechtsschutz 
gegen Maßnahmen der Rechtsaufsicht (förmliche 
Beanstandung/Widerspruch/ Anfechtungsklage) und 
der Fachaufsicht (Weisung/innerdienstliche Maßnah-
men ohne VA-Qualität). 
 
Ferner können sie differenzieren zwischen den un-
terschiedlichen Rechtsschutzmöglichkeiten je nach-
dem, ob es sich um Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten der Kommune, staatliche Auftragsangelegenhei-
ten und Pflichtaufgaben nach Weisung handelt. 
 
Sie lernen, welche Bedeutung verschiedene Klagear-
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ten besitzen (z.B. Anfechtungsklage gegen Maßnah-
men der Rechtsaufsicht; Feststellungsklage auf Sit-
zungsteilnahme oder proportionale Besetzung von 
Ausschüssen; allgemeine Leistungsklage auf Aufhe-
bung eines Ratsbeschlusses etc). 
 
Sie werden in der Lage sein, zu differenzieren zwi-
schen dem Normenkontrollverfahren gegen unterge-
setzliche staatliche Eingriffe (insbes. durch Satzung) 
in das Selbstverwaltungsrecht der Kommune (§ 47 
VwGO), dem landesverfassungsrechtlichen Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren (Art 75 Nr.4 LV - NRW i. 
V. m. § 12 Nr.8, § 52 VGHG – NRW) und dem Kom-
munalverfassungsstreit als Organstreitverfahren 
(Inter- oder Intraorganstreit). 
 
Sie kennen die Bedeutung des Petitionsrechts (Art 
17 GG) für die Kommune. 
 
Sie kennen die Möglichkeit (und die Subsidiarität) 
des Verfassungsbeschwerdeverfahrens der Kommu-
ne (Art 93 Abs.1 Nr. 4 b GG) bei Verletzung des Art 
28 Abs. 2 GG durch Bundes- oder Landesrecht. 
 
Sie wissen, wie mit Anwälten/Rechtsvertretern als 
Vertretern der Kommune zu kommunizieren und 
zusammen zu arbeiten ist. 

Inhalte des Moduls 
 

 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 4.2 

Modulbezeichnung 
 

Seminar BWL 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Seminar BWL 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen3 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge4 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Schwering 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 
 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studenten sollen in diesem Modul die Inhalte 
der bisherigen Module zur BWL praxisorientiert an 
einer konkreten Problemstellung ihres Arbeitgebers 
anwenden und eine Lösung selbstständig wissen-
schaftlich erarbeiten. Hierzu wird ein Referat zu 
einem aktuellen Thema aus diesem Bereich durch 
eine Gruppe von 2-3 Studenten erstellt. Die Stu-
denten erlangen die Fähigkeit, das erstellte Referat 
mittels geeigneter Medien den anderen Teilneh-
mern verständlich und überzeugend vorzutragen. 
Die anschließende Diskussion dient der Vertiefung 
des Themas und soll die referierenden Studenten 
gleichzeitig auch in die Lage von Moderatoren ver-
setzen, um einen Einblick in die Moderationstech-
nik zu erlangen. Der Vortrag sowie die anschlie-
ßende Diskussion wird mittels einer Videokamera 
aufgenommen, um den Studenten ihr Präsentati-
onsverhalten vor Augen führen und Tipps zur Ver-
besserung geben zu können. 

Inhalte des Moduls 
 

• Im Seminar sollen die Studenten in Gruppen (2 
bis 3 Personen) ein praxisorientiertes Referat zu 
den bisherigen Modulen (1. – 3. Semester) er-
stellen und dieses dann in einem Blockseminar 
vortragen. Anschließend betätigen sich die Re-
ferenten als Moderatoren zu einer Diskussion 
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zum vorgetragenen Thema. Der Vortrag wird 
mit Hilfe einer Videokamera aufgezeichnet, um 
so auch Tipps zum Präsentationsverhalten ge-
ben zu können.  

• Alle Themen sollen mit Hilfe eines Praxisbei-
spiels aus ihrem beruflichen Umfeld erarbeitet 
werden. 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, Gast-
vorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 M 4.3 
Modulbezeichnung 
 

Wirtschaftsinformatik 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Wirtschaftsinformatik 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Nonhoff 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Nonhoff 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Erworben werden soll die Fähigkeit Aufgabestellun-
gen in der öffentlichen Verwaltung mit informati-
onstechnischen Mitteln effektiv zu lösen.  
 
Die Studierenden sollen abschließend die Grundla-
gen der Softwareentwicklung kennen und in der 
Lage sein, eindeutige Vorgaben für IT-Mitarbeiter zu 
erstellen. 
 
Den Studierenden sollen die Vorteile und kritischen 
Aspekte des Einsatzes einer betriebswirtschaftlichen 
Standard-Software klar sein.  
 
Sie beherrschen die Grundlagen der Datenmodellie-
rung. Zudem verfügen Sie über IT-Management 
Kenntnisse. 
 
Somit sollten Sie in der Lage sein, IT-Projekte in 
der öffentlichen Verwaltung aus fachlicher Sicht zu 
leiten. 
 

Inhalte des Moduls 
 

Inhalte: 
• Umgang mit wichtigen IT-Systemen u.a. ERP 

System – ggf. Tabellenkalkulation und Präsenta-
tionssoftware 

• Vertieftes Wissen über Datenbanken  
• Grundlagen- zur Softwareentwicklung  
• Betriebswirtschaftliche Standardsoftware  
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• IT-Management 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, Gast-
vorträge, etc.) 
 

Online Klausurübungen für Teilaufgaben 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

Stahlknecht/Hasenkamp: Einführung in die Wirt-
schaftsinformatik 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 4.4 

Modulbezeichnung 
 

Planung und Controlling 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Planung und Controlling 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Hufnagel 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden  
 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Teilnehmer lernen die Controllinginstrumente 
kennen und können diese zielgerichtet anwenden. 
Dazu wird ein besonderer Fokus auf die Planung 
und die Planungsprozesse im Controllingbereich 
gelegt. Die Teilnehmer werden befähigt, die Unter-
schiede und die Methoden der operativen und stra-
tegischen Planung im betrieblichen Geschehen an-
zuwenden und zu analysieren. Ferner sollen die 
Prozessschritte der Strategischen Planung reflektiert 
werden. Im Ergebnis erhalten die Studierenden die 
Kompetenz, eigenständig Planungsprozesse in Be-
trieben durchzuführen. 

Inhalte des Moduls 
 

• Die Studierenden sind in der Lage, die Notwen-
digkeit der Planung und den Planungsprozess 
für Verwaltungen zu erkennen. 

• Sie können die Methoden der strategischen 
Planung anwenden. 

• Weiterhin können sie die Methoden der operati-
ven Planung verstehen und umsetzen. 

• Sie sind in der Lage, die Grundlagen des Con-
trollings für ein Verwaltungscontrolling umzu-
setzen. 

• Die Studierenden kennen das operative 
Controllinginstrumentarium.  

• Sie sind befähigt, die Notwendigkeit des Pro-
duktions-, Instandhaltungs-, Dienstleistungs- 
und Marketingcontrolling umzusetzen. 

• Die Studierenden sind schließlich in der Lage, 
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die Balanced Scorecard anzuwenden. 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, Gast-
vorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 4.5 

Modulbezeichnung 
 

Finanzwirtschaft 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

Finanzwirtschaft 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

Dr. Funke 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Dr. Funke 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

5 ECTS 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

Arbeitsaufwand: 150 Stunden 

SWS 
 

2 SWS 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Klausur (§ 10), Hausarbeit (§ 12), mündliche Prü-
fung (§ 11) oder Präsentation (§ 13) 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

4,2% 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, die kom-
plexe bundesdeutsche Finanzverfassung sowie das 
System der haushaltswirtschaftlichen Regeln zu 
verstehen und konstruktiv zu diskutieren. 

Inhalte des Moduls 
 

Die Studierenden erlangen insbesondere die Kom-
petenz  
• die Grundsätze der Verteilung der Aufgaben, 

Ausgaben und Einnahmen auf die föderalen Ebe-
nen im Bundesstaat beherrschen und ihre öko-
nomische Rationalität analysieren, 

• die vertikalen und horizontalen Elemente des 
Bund-Länder-Finanzausgleichs und des Kommu-
nalen Finanzausgleichs erlernen und hinterfra-
gen, 

• sozio-ökonomische Wirkungsketten auf kommu-
nale Aufwendungen und Erträge nachvollziehen 
und bilden, 

• jeweils aktuelle Reformansätze für den Födera-
lismus und die Gemeindefinanzen bewerten so-
wie unterschiedliche Interessenlagen der poli-
tisch-administrativen Akteure bei der Gestaltung 
erkennen 

• Reaktionsmöglichkeiten auf Herausforderungen 
für die kommunale Haushaltspolitik aufzeigen 
und Handlungsstrategien entwickeln, 

• Konzepte der Nachhaltigkeit der Finanz- und 
Haushaltspolitik kennen, 

• Möglichkeiten der Steuerung eines kommunalen 
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Haushalts in den Phasen der Planung, Bewirt-
schaftung und Rechnungslegung erörtern. 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

Seminaristischer Unterricht 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, Gast-
vorträge, etc. 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
 

• Henneke, Hans-Günter: Die Kommunen in der 
Finanzverfassung des Bundes und der Länder, 
Wiesbaden, 4. Aufl., 2008. 

• Bernhardt, Horst/Mutschler, Klaus/Stockel-
Veltmann, Christoph: Kommunales Finanzmana-
gement NRW, Witten, 5. Aufl., 2008. 

• Innenministerium NRW: Neues Kommunales 
Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen – 
Handreichung für Kommunen, 3. Auflage, Düs-
seldorf, 2008. 

• Bals, Hansjürgen: Neues Kommunales Finanz- 
und Produktmanagement. Erfolgreich steuern 
und budgetieren, Heidelberg, 2. Aufl., 2008. 
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Modul-Nr./ Code 
 

M 5.1 

Modulbezeichnung 
 

Masterthesis 

Semester oder Trimester 
 

Semester 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
(Pflicht, Wahl, etc.) 
 

Pflichtmodul 

Modulprüfungsleistung  Masterthesis (ca. 50 – 60 Seiten) und Kolloquium (1 
Stunde) –  Beide Teilleistungen werden gewichtet 
und zur Modulprüfungsleistung kumuliert. Voraus-
setzung für die Teilnahme am Kolloquium und die  
Vergabe von  ECTS ist die Bewertung der Masterthe-
sis mit mindestens „ausreichend (4,0) 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jeweils einmal je neuer Studierendengruppe 

Zugangsvoraussetzungen 
 

abgeschlossene Studienleistungen in allen anderen  
Modulen des Studienganges 

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengän-
ge 
 

 

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche 
 

 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

 

Lehrsprache 
 

Deutsch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

20 (Masterthesis 15 Punkte, Kolloquium 5 Punkte) 

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. 
Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

450 Stunden für Konzipierung und Erstellung der 
Masterthesis; 150 Stunden für Prüfungsvorbereitung 
und Prüfung 

SWS 
 

 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

12,5% Masterthesis / 4,2 % Kolloquium 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

 

Inhalte des Moduls  
Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

 

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuche, 
Gastvorträge, etc.) 
 

 

Literatur 
(Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur) 
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